Lösungen zur Klausur Recht 2009:
1) 
KG ( Gesellschafter
Verein ( Vorstand

GmbH ( Geschäftsführer/ Gesellschafter(?)
2)
Öffentliches Recht:



Über-Unterordnung (Bürger <-> Staat)



Öffentliche Interessen



Staat



Zwingende Rechtsnorm


Privatrecht:



Gleichordnung (Bürger <-> Bürger



Privatinteressen



Nicht Staat



Dispositive Rechtsnorm


( für beide: unterschiedliche Gerichtsbarkeiten

Öffentliches Recht: besondere Gerichtsbarkeit

3)
Selbständigkeit, Schutz der Berufsbezeichnung, unternehmerische Tätigkeit oder


Arbeitnehmer


Gesetze: BGB, Urheberrechtsgesetz
ProdukthaftungsG ; SächsInG ?

4) 
Unterschied:

Bundesgesetz: 
für Bundesrepublik


Richtline:
für Mitgliedsstaaten
BGB - EG

Geltungsbereich: BRD – Länder der EU


Gemeinsamkeit:
Verbindlichkeit (Adressaten)

5) 
§ 623( Schriftform ( § 125 Rechtsfolge der Nichtigkeit

6) 
Wirksamkeit tritt mit der Bekanntgabe ein, ein Rechtsbehelf kann eingelegt werden.

Bsp.: Widerspruch gegen 2.Wohnsitzsteuer(
Gericht bei Widerspruch: Verwaltungsgericht







Gericht bei Einspruch(Busgeld): Amtsgericht

7) 
a. Rücktritt vom Kaufvertrag wegen schlechter/mangelnder Leistung
b. Kündigung eines Mietvertrages

8) 
a. Kanzler

b. Oberbürgermeister von Dresden

9) 
Verstoß gegen ein Gesetz (Tatsbestandsmäßigkeit), dass etwas verbietet ( Folge: Bestrafung/Strafe (Freiheitsstrafe / Geldstrafe)
10) 
§ 474
§ 744 (nicht sicher, ob das stimmt, glaub aber nicht)
11) 
a. Formfreiheit
b. Abschlussfreiheit
c. Inhaltsfreiheit
12) 
§ 437 ( dispositive Rechtsnorm (außer bei Verbrauchsgüterkauf)



- kann ausgeschlossen werden




- wird zwingend in Beziehung Unternehmer <-> Verbraucher (§ 475)


- Wegen Sachmangel( zwingende Nacherfüllung)

   
§ 475 ( zwingend (darf nicht)




- Beziehung : Unternehmer – Verbraucher

13) 
ab Zugang gültig § 130, also ab morgen, wenn Einwurf bis 16 Uhr erfolgt, Einwurf nach 16 Uhr ab nächsten Tag
14) 
er kann verzichten nach § 573 c Abs. 1
Datum heute: 27.01.2009  Kündigung bis 04.02.2009 ( Auszug spätestens 30.04.2009

Kündigungsverzicht kann erklärt werden, aber nicht zum Nachteil des Mieters (also nur Vermieter verpflichtet sich zu 4-jähriger Unkündbarkeit) (§ 575 Absatz 4)
15) 
ohne schuldhaftes Zögern  ( innerhalb von 7 Tagen / 1 Woche)
Bsp.: Erklärungsempfänger kann zurückweisen wenn keine Vollmachtsurkunde vorliegt 

16) 
Fernabsatzgeschäft § 312 d ( Widerruf ( Verweis § 355
§ 355: 
Innerhalb von 2 Wochen








Form:  Textform, Rücksendung
17)
Rechtsstatus: Personengesellschaft
Vertreter: Gesellschafter
Bsp.: Ingenieurbüro GbR

18) 
Nichtbeachtung der Form § 623 (Bsp.: Kündigung MUSS Textform, Schriftform sein)
19) 
Schriftform: Unterschrift (§ 126)


Textform: ohne Unterschrift (§ 126 b)
§ 623
Elektronische Form( Kündigung in Textform nicht zulässig

20) 
Kaufvertrag ( kann sich als Verkäufer und Käufer vertreten lassen

Arbeitsvertrag( Kann sich als Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertreten lassen (immer beidseitig)

Bote: Überbringt den Willen  (Sprachrohr) (ohne Auswahlrecht)
Vertreter: Hat eigenen Willen (Auswahlrecht)
